Informationen zum Datenschutz
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes (BbgDSG).
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung	Comment by Kneis, Marek: Bei Kooperationen mit Dritten, z.B. anderen Universitäten oder Krankenhäusern müssten diese ebenfalls als Verantwortliche gelistet werden, wenn sie zusammen mit der Universität Potsdam über den Zweck (Grund und Ziel) sowie die Mittel (Technik und Methoden) entscheiden/entschieden haben. Auch ihre Datenschutzbeauftragten wären dann weiter unten mit aufzuführen. Außerdem bitte an dieser Stelle das Wesentliche der zwischen den Verantwortlichen abgeschlossenen Vereinbarung nach Art. 26 DS-GVO darstellen, insbesondere wer Ansprechpartner für die Ausübung der Betroffenenrechte sein soll einschließlich eines Hinweises, dass sich die betroffenen Personen dennoch an alle Verantwortlichen wenden können.
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Zweck der Datenverarbeitung
Eine Beschreibung des Zwecks bzw. der Zwecke der Datenverarbeitung ist an dieser Stelle erforderlich, z.B. Durchführung einer konkreten, näher bezeichneten Studie, Befragung usw. Mehrere Zwecke (z.B. eine geplante Information der Teilnehmenden über die Ergebnisse oder die Aufnahme der Teilnehmenden in eine Kontaktdatenbank zur Information über zukünftig stattfindende Studien) bitte getrennt aufführen.
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO).	Comment by Kneis, Marek: Bitte ggf. anpassen. Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ergibt sich die Rechtsgrundlage aus einem der Tatbestände in Art. 9 Abs. 2 DS-GVO. Eine Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Datenkategorien erfolgt z.B. auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO i.V.m. Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO. 

Bei gesetzlichen Rechtsgrundlagen, welche eine Datenverarbeitung ohne Einwilligung der betroffenen Personen erlauben (z.B. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO i.V.m. § § 25 BbgDSG), sollten auch die Voraussetzungen der Rechtsgrundlage kurz mit dargestellt werden. 

Werden mehrere Zwecke verfolgt, bitte die unterschiedlichen auf die einzelnen Zwecke zutreffenden Rechtsgrundlagen angeben. 
Widerrufsrecht	Comment by Kneis, Marek: Soweit die Datenverarbeitung ausschließlich auf gesetzlicher Grundlage und nicht auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgt, muss dieser Absatz gestrichen werden. 
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Für die Ausübung des Widerrufsrechts bitte die unten angegebenen Kontaktdaten verwenden.
Art der Daten	Comment by Kneis, Marek: Werden die Daten nicht unmittelbar bei den Betroffenen selbst erhoben (s. auch den Punkt „Herkunft der Daten“), müssen die verarbeiteten Datenkategorien angegeben werden. Das gilt für alle Verarbeitungen, bei denen die betroffenen Personen ihre Daten nicht selbst angeben/eingeben (z.B. Protokolldaten auf Websites). Ansonsten kann diese Angabe bei Bedarf auch entfallen. Das gilt für Forschungsvorhaben insbesondere, wenn die zu erhebenden Datenkategorien bereits in den allgemeinen Studieninformationen angegeben werden. 
Bitte die verarbeiteten Datenkategorien einschließlich etwaiger besonderer Kategorien personenbezogener Daten benennen.
Herkunft der Daten
Bitte die Datenquelle(n) angeben, wenn die Daten nicht bei den betroffenen Personen erhoben werden sollen. Werden alle Daten direkt bei den Betroffenen erhoben, bitte diesen Punkt vollständig aus der Datenschutzerklärung streichen.
Empfänger der Daten
Eine Übermittlung Ihrer Daten an andere interne oder externe Stellen findet nicht statt.	Comment by Kneis, Marek: Findet keine Übermittlung an interne oder externe Empfänger statt, kann es bei dieser Formulierung bleiben. Bitte diesen Satz löschen, wenn hier Angaben über Empfänger aufgenommen werden.

Allgemein zur Erläuterung: „Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Als Empfänger angegeben werden müssen deshalb auch andere Untereinheiten des Verantwortlichen. Anzugeben sind darüber hinaus auch Auftragsverarbeiter, wie z.B. Transkriptionsdienstleister. 
Voraussetzung ist jeweils, dass die Datenweitergabe zum Zeitpunkt der Datenerhebung absehbar ist. Sind zu diesem Zeitpunkt bereits konkrete Empfänger bekannt, müssen sie benannt und mit vollständigen Kontaktdaten angegeben werden, ansonsten genügt auch die Benennung von Empfängerkategorien (z.B. Krankenkasse usw.).
Zum Zweck der Auszahlung der Teilnehmendenvergütung/Aufwandsentschädigung werden Ihre Bankdaten intern an das Dezernat für Haushalt und Beschaffung weitergegeben.	Comment by Kneis, Marek: Dieser Formulierungsvorschlag kann im Fall der Auszahlung von Probandenvergütungen über das D4 verwendet und ansonsten gelöscht werden.  
Bei Zahlung von Aufwandsentschädigungen besteht eine Verpflichtung, zahlungsbezogene Daten an die Finanzbehörden zu übermitteln, wenn die von der Universität an Sie geleisteten Zahlungen einen Umfang von insgesamt 3.000 Euro pro Kalenderjahr erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO in Verbindung mit § 93c Abgabenordnung und den Vorgaben aus der Mitteilungsverordnung). Übermittelt werden in diesem Fall insbesondere Angaben zu Ihrer Person sowie zur Höhe und Art der Zahlung. Die Übermittlung dient der Sicherstellung der gesetzmäßigen Besteuerung. Sie werden über die konkret gemeldeten Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gesondert informiert. Weitere Informationen zur Umsetzung der Mitteilungsverordnung durch die Universität Potsdam finden sie unter folgendem Link: https://www.uni-potsdam.de/de/verwaltung/dezernat4/mvo. 	Comment by Kneis, Marek: Bei der Auszahlung von Probandenvergütungen aber auch von Gutscheinen und anderen geldwerten Leistungen bitte diesen Textbaustein in den Datenschutzinformationen belassen. Erfolgt keine Vergütung, kann er gelöscht werden. 
Übermittlung in Drittstaaten
Eine Übermittlung Ihrer Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union / des Europäischen Wirtschaftsraums findet nicht statt.	Comment by Kneis, Marek: Falls Übermittlungen personenbezogener (nicht bereits vollständig anonymisierter) Daten in Drittländer außerhalb der Europäischen Union / des Europäischen Wirtschaftsraums geplant sind, die betreffenden Drittländer bitte konkret angeben und ergänzen, welche geeigneten Garantien zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus der Daten im Drittland getroffen/vereinbar wurden. Dazu kann insbesondere die Vereinbarung von Standarddatenschutzklauseln (SCCs) der EU-Kommission mit dem Empfänger der Daten gehören. Besteht im Verhältnis zum Drittstaat ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission (vgl. https://datenschutz.hessen.de/datenschutz/internationaler-datentransfer/angemessenheitsbeschluesse-der-europaeischen-kommission), müssen keine weiteren Garantien implementiert werden, es genügt hier dann die Angabe, dass für das Drittland ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorliegt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Angemessenheitsbeschlüsse zwingend für jeden Empfänger im Drittstaat gelten. Empfänger in den USA müssen z.B. im EU-US-DPF zertifiziert sein (s. https://www.dataprivacyframework.gov/list), damit dieser Angemessenheitsbeschluss auf den Transfer anwendbar ist. 
Dauer der Datenspeicherung
Konkrete Dauer oder Kriterien zur Bemessung der Dauer angeben.	Comment by Kneis, Marek: Bei pseudonymisierter Datenverarbeitung in Studien entspricht der Zeitpunkt der Löschung i.d.R. dem Zeitpunkt der Vernichtung der Klarnamenliste (Anonymisierung). Bitte angeben, zu welchem Zeitpunkt die Klarnamenliste vernichtet werden wird (nach der Erhebungsphase, der Auswertungsphase oder der Aufbewahrungsphase und soweit möglich, zu welchem Zeitpunkt konkret, die maßgebliche Phase voraussichtlich spätestens abgeschlossen sein wird.
Die im Zusammenhang mit der Auszahlung der Teilnehmendenvergütung/Aufwandsentschädigung entstehenden Buchungsunterlagen werden im Dezernat für Haushalt und Beschaffung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO in Verbindung mit § 147 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3 Abgabenordnung für einen Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt.	Comment by Kneis, Marek: Dieser Formulierungsvorschlag kann im Fall der Auszahlung von Probandenvergütungen über das D4 verwendet und ansonsten gelöscht werden.  
Plicht zur Bereitstellung der Daten
Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Bereitstellung der Daten. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig.
Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling
Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling finden nicht statt.	Comment by Kneis, Marek: Falls im Einzelfall doch eine automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling in Sinne von Art. 22 DS-GVO erfolgen sollte, das bitte konkret darlegen und aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen der Verarbeitung für die betroffenen Personen ergänzen.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Sie betreffender, personenbezogener Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst neben einer Kopie der personenbezogenen Daten auch Angaben zu dem Zweck der Datenverarbeitung, Datenempfängern sowie der Speicherdauer.
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie von uns die Berichtigung dieser Daten verlangen. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen aus Art. 17 bzw. 18 DS-GVO vor, steht Ihnen zudem grundsätzlich das Recht auf Löschung personenbezogener Daten oder auf eine Einschränkung der Verarbeitung zu. Bitte beachten Sie, dass eine eingeschränkte Verarbeitung der Daten gegebenenfalls nicht möglich ist. Unter den Voraussetzungen von Art. 20 DS-GVO haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 
[bookmark: _Hlk218595816]Soweit die Datenverarbeitung ohne Ihre Einwilligung zulässig ist, können Sie unter den Voraussetzungen von Art. 21 DS-GVO der Verarbeitung widersprechen.
Wir möchten Sie darum bitten, sich zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte zu wenden an:
	Bitte eigene Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) eintragen.
Auskunft können Sie abweichend davon beim Chief Information Officer (Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam) beantragen. Das dafür vorgesehene Formular finden Sie unter: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/cio/UP-Formular_Auskunftsbegehren.pdf. Die Nutzung des Formulars ist freiwillig.
Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich an den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Universität Potsdam wenden:
Dr. Marek Kneis
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
Telefon: +49 331 977-124409
Telefax: +49 331 977-701821
E-Mail: datenschutz@uni-potsdam.de
Falls Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, haben Sie das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz eine Beschwerde einzureichen.

